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Fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Pflegewissenschaft“ mit Voll-,

Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen

Vom 14. Dezember 20051

Der Rektor der Universität Bremen hat am 19. De-
zember 2005 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
„Pflegewissenschaft“ in der nachstehenden Fassung
genehmigt:

Die fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005.

Abschnitt 1

Regelungen für das Vollfach Pflegewissenschaft
(Schwerpunkt „Klinische Pflegeexpertise“) und

General Studies

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienumfang und Studienaufbau

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs Pflegewissenschaft, Schwerpunkt „Kli-
nische Pflegeexpertise“ (Vollfach) sind insgesamt
180 Kreditpunkte (CP) zu erwerben. Das Studium Pfle-
gewissenschaft besteht aus:

a) dem Vollfach Pflegewissenschaft einschließlich
eines dreimonatigen außeruniversitären Prakti-
kums mit 135 CP und

b) aus „General Studies“ (45 CP). 

(2) Das Studium ist in Module gegliedert. Das Voll-
fach Pflegewissenschaft vermittelt folgende Kenntnisse
und Fertigkeiten:

a) im Pflichtbereich grundlegende Kenntnisse und
Fertigkeiten des Fachs im Umfang von 78 CP in:

a) Theoretische Grundlagen (12 CP),

b) Diagnostik (12 CP),

c) Intervention (11 CP),

d) Evaluation und Qualitätssicherung (9 CP),

e) Versorgungssettings und Zielgruppen (9 CP),

f) Forschungs- und Implementierungsprojekt
(inklusive des dreimonatigen außeruniver-
sitären Praktikums) (25 CP).

12 CP werden durch die Bachelorarbeit inklusive
des Kolloquiums erworben.

b) Im Wahlpflichtbereich können Schwerpunkte
gesetzt werden im Umfang von 45 CP in den Ge-
bieten:

a) Naturwissenschaftlich-medizinische Grundla-
gen der Pflegewissenschaft (6 CP),

b) Ethik (6 CP),

c) Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Pfle-
gewissenschaft (6 CP),

d) Pflegewissenschaft im internationalen Ver-
gleich (6 CP),

e) Epidemiologie (6 CP),

f) System und Recht der gesundheitlichen Si-
cherung (9 CP),

g) Gesundheitsökonomie und Gesundheitsma-
nagement (12 CP),

h) Grundlagen der Prävention und Gesundheits-
förderung (6 CP),

i) Gesundheitliche Risiken und Ressourcen im
Lebenslauf (10 CP).

1 Soweit diese Ordnung auf natürliche Personen Bezug nimmt, gilt sie
für weibliche und männliche Personen in gleicher Weise. Dienst- und
Funktionsbezeichnungen bei Frauen werden in der weiblichen
Sprachform geführt.



c) In General Studies werden Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in folgenden Gebieten vermittelt:

a) im Pflichtbereich im Umfang von 27 CP bezo-
gen auf das Fach Pflegewissenschaft in:

– Wissenschaftliches Arbeiten (6 CP)

– Medizinische Grundlagen (6 CP)

– Medizinische Vertiefung (6 CP)

– Methoden der empirischen Sozialforschung
(9 CP)

b) im Wahlpflichtbereich im Umfang von insge-
samt 18 CP in:

– Präsentation und Kommunikation (12 CP) 

– Professionalisierung personenbezogener Dienst-
leistungen (6 CP)

– alle Angebote aus dem „Pool General Stu-
dies“ der Universität (maximal im Umfang
von 18 CP)

(3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflichtmodule
werden im jährlichen, die Wahlpflichtmodule teilweise
im zweijährlichen Turnus angeboten. Die einzelnen
Lehrveranstaltungen werden von der Studienkommis-
sion in der Jahresplanung des Lehrprogramms ausge-
wiesen. Darüber hinaus können auf Antrag auch wei-
tere Module und Lehrveranstaltungen von der Studien-
kommission für die entsprechenden Prüfungsgebiete in
das Lehrprogramm aufgenommen werden.

(4) Lehrveranstaltungen werden in deutscher Spra-
che gehalten. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in folgenden
Formen erbracht werden:

1. Thesenpapier von 2 bis 3 Seiten mit Präsentation
und Diskussion in der Lehrveranstaltung,

2. Protokolle,

3. Kurzreferat,

4. Kurze schriftliche Ausarbeitung (max. 5 Seiten).

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin weitere Formen zulassen.

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet und nicht benotet. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Formen der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt
sind, kann der Prüfer eine Prüfungsform gemäß
Absatz 1 festlegen. Form, Frist, Umfang und Bearbei-
tungsdauer der zu erbringenden Prüfungsvorleistung
legt der Veranstalter zu Beginn der Lehrveranstaltung
fest. 

(4) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen einmal nachgebessert und zweimal im gleichen
Semester (einschließlich der folgenden veranstal-
tungsfreien Zeit) wiederholt werden. Die Wiederho-
lung kann auch in einer anderen Form als die der ur-
sprünglichen Leistung erfolgen. Weitere Wiederho-
lungen sind erst bei einem erneuten Besuch der Lehr-
veranstaltung möglich.

§ 4

Prüfungen

(1) Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlos-
sen. Modulprüfungen können in den folgenden For-
men durchgeführt werden:

1. Mündliche Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer,

2. Präsentation von ca. 30 Minuten Dauer,

3. Klausur mit einer Dauer von 120 Minuten,

4. Hausarbeit von mindestens 20 Seiten,

5. Referat in Lehrveranstaltung mit schriftlicher
Ausarbeitung von mindestens 15 Seiten,

6. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nen Beitrag von mindestens 15 Seiten (ohne
Zeichnungen etc.), 

7. Praktikumsbericht ca. 20-25 Seiten (ohne Anla-
gen).

(2) Mindestens zwei Modulprüfungen sind in Form
einer mündlichen Prüfung, mindestens drei als schrift-
liche Hausarbeit zu erbringen.

(3) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fäl-
len auch durch eine Gruppe von maximal vier Studie-
renden angefertigt werden, wenn der Beitrag jedes
einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenz-
bar und individuell beurteilbar ist. Form und Umfang
sind mit dem Prüfer abzusprechen.

(4) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens vier Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Da-
nach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich.
Für Referate und Hausarbeiten legt der Prüfungsaus-
schuss gesonderte Anmelde- und Abgabefristen fest.

(5) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, kann der Prüfer
eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. Formen
und Fristen sind den Studierenden zu Beginn des Mo-
duls bekannt zu geben. Prüfungen müssen so termi-
niert werden, dass eine abschließende Bewertung der
erstmaligen Prüfung innerhalb des letzten Modulse-
mesters sichergestellt ist.

(6) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden. Die Wiederholung kann auch in
einer anderen Form als der der ursprünglichen Leis-
tung erfolgen. Die erste Wiederholung einer nicht be-
standenen Modulprüfung soll spätestens noch in der
darauf folgenden veranstaltungsfreien Zeit ermöglicht
werden. 

§ 5

Prüfungsanforderungen der Bachelorprüfung

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zu den je-
weiligen Modulprüfungen sind gemäß Anlage 1 Prü-
fungsvorleistungen zu erbringen.

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in der Anlage 1
aufgeführt.
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§ 6

Bachelorarbeit und Kolloquium

(1) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von mindestens 150 Kreditpunkten voraus, das
Praktikum muss absolviert sein. 

(2) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Bachelorarbeit und Kolloquium werden mit einer
gemeinsamen Note bewertet. Dabei geht die Note der
Bachelorarbeit mit 70%, die Note des Kolloquiums mit
30% in die Note ein. Für die Bachelorarbeit ein-
schließlich Kolloquium werden 12 CP vergeben.

(3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Die Bearbeitungsfrist kann vom Prüfungs-
ausschuss bei Vorliegen gewichtiger Gründe auf An-
trag um maximal zwei Wochen verlängert werden. Bei
krankheitsbedingter „Arbeitsunfähigkeit“, die durch
die Vorlage eines ärztlichen Attests, in Zweifelsfällen
eines amtsärztlichen Attestes nachgewiesen werden
muss, wird die Bearbeitungszeit entsprechend verlän-
gert. Ihr Umfang sollte als Einzelarbeit nicht weniger
als 40 und nicht mehr als 50 Seiten (ohne Anlagen) ha-
ben. Bei einer Gruppenarbeit legt der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses den Umfang entsprechend fest.

(4) Das Kolloquium umfasst eine 10- bis 15-minütige
Präsentation der Ergebnisse der Arbeit und eine
anschließende 20- bis 30-minütige Diskussion. Das
Kolloquium wird von den beiden Gutachtern der Ba-
chelorarbeit bewertet.

(5) Die Bachelorarbeit kann mit Genehmigung des
Prüfungsausschusses auch als Gruppenarbeit mit bis
zu drei Kandidaten erstellt werden. 

(6) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder engli-
scher Sprache angefertigt. Der Prüfungsausschuss
kann auf Antrag andere Sprachen zulassen, sofern die
Betreuung und Bewertung gewährleistet sind.

(7) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit oder ein mit „nicht ausreichend“ bewerteter
Teil einer Gruppenarbeit kann auf Antrag einmal mit
einem neuen Thema wiederholt werden. Der Antrag
ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Ergebnisses an den Prüfungsausschuss zu stellen.

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Note von Bachelorarbeit und Kolloquium macht
20% der Gesamtnote aus. 80% der Gesamtnote wer-
den aus den mit den jeweiligen CP gewichteten Noten
der Module und Veranstaltungen gebildet.

§ 8

Zeugnis und Urkunde

Auf Grund der bestandenen Prüfung wird der aka-
demische Grad 

„Bachelor of Arts“
(abgekürzt: B.A.)

verliehen.

Abschnitt 2

Regelungen für das Hauptfach Pflegewissenschaft,
Schwerpunkt „Familien- und Gesundheitspflege

bzw. Rehabilitationspflege“
mit General Studies und Schwerpunkt „Lehre“

mit dem Professionalisierungsbereich2

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienumfang und Studienaufbau

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs Pflegewissenschaft, Schwerpunkt „Fa-
milien- und Gesundheitspflege bzw. Rehabilitations-
pflege“ bzw. Schwerpunkt „Lehre“ (Hauptfach) sind
insgesamt 180 Kreditpunkte (CP) zu erwerben. Das
Studium Pflegewissenschaft besteht aus: 

a) dem Hauptfach Pflegewissenschaft mit 90 CP, 

b) aus „General Studies“ (45 CP) für den Schwer-
punkt „Familien- und Gesundheitspflege bzw.
Rehabilitationspflege“ (nicht-schulisches Be-
rufsfeld) oder dem „Professionalisierungsbe-
reich“ (45 CP) für den Schwerpunkt „Lehre“ so-
wie 

c) einem Nebenfach (45 CP). 

Studierende mit dem Schwerpunkt „Familien- und
Gesundheitspflege bzw. Rehabilitationspflege“ müs-
sen „General Studies“ belegen und können als Ne-
benfächer entweder Public Health oder Sportwissen-
schaft/Sport und Bewegungskultur wählen. Andere
Fächerkombinationen sind nur auf Antrag und nach
Genehmigung des Bachelorprüfungsausschusses
möglich. Die Studierenden müssen ebenso wie die
Vollfachstudierenden ein dreimonatiges außeruniver-
sitäres Praktikum absolvieren.

Studierende mit dem Schwerpunkt „Lehre“ müssen
den „Professionalisierungsbereich“ belegen und kön-
nen folgende Nebenfächer wählen: Biologie, Chemie,
Physik, Deutsch, Englisch, Gemeinschaftskunde/ Poli-
tik, Kunst, Musik, Religion, Sport.

(2) Das Studium ist in Module gegliedert. 

a) Das Hauptfach Pflegewissenschaft vermittelt
folgende Kenntnisse und Fertigkeiten:

Im Pflichtbereich grundlegende Kenntnisse und
Fertigkeiten des Fachs im Umfang von 72 CP für
Studierende mit dem Schwerpunkt „Familien-
und Gesundheitspflege bzw. Rehabilitations-
pflege“ und 60 CP für Studierende mit dem
Schwerpunkt „Lehre“:

– Theoretische Grundlagen (Fam/Reha 8 CP/
Lehre 12 CP) 

– Diagnostik (9 CP)

– Intervention (9 CP)

– Evaluation und Qualitätssicherung (9 CP)

2 Die Bestimmungen des Abschnitts 2 gelten für die Module und Veran-
staltungen, die das Hauptfach anbietet. Für Module und Veranstaltun-
gen anderer Fächer gelten die Regelungen der Prüfungsordnungen
der anderen Fächer, sofern sie von denjenigen des Abschnitts 2 abwei-
chen.



– Versorgungssettings und Zielgruppen (9 CP,
nur „Lehre“)

– Forschungs- und Implementierungsprojekt,
inklusive des dreimonatigen außeruniver-
sitären Praktikums (25 CP, nur Fam/Reha) 

– Bachelorarbeit und Kolloquium (12 CP)

Im Wahlpflichtbereich können sich Studierende
mit dem Schwerpunkt „Familien- und Gesund-
heitspflege oder Rehabilitationspflege“ im Um-
fang von 18 CP, Studierende mit dem Schwer-
punkt „Lehre“ im Umfang von 30 CP in folgen-
den Gebieten vertiefen:

– Naturwissenschaftlich-medizinische Grundla-
gen der Pflegewissenschaft (6 CP)

– Ethik (6 CP)

– Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Pfle-
gewissenschaft (6 CP)

– Pflegewissenschaft im internationalen Ver-
gleich (6 CP)

– Epidemiologie (6 CP)

– System und Recht der gesundheitlichen Si-
cherung (9 CP)

– Gesundheitsökonomie und Gesundheitsma-
nagement (12 CP)

– Grundlagen der Prävention und Gesundheits-
förderung (6 CP)

– Gesundheitliche Risiken und Ressourcen im
Lebenslauf (10 CP)

b) In General Studies werden Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in folgenden Gebieten vermittelt:

Im Pflichtbereich im Umfang von 27 CP bezogen
auf das Fach Pflegewissenschaft in:

– Wissenschaftliches Arbeiten (6 CP)

– Medizinische Grundlagen (6 CP)

– Medizinische Vertiefung (6 CP)

– Methoden der empirischen Sozialforschung 
(9 CP)

Im Wahlpflichtbereich im Umfang von 18 CP in:

– Präsentation und Kommunikation (12 CP)

– Professionalisierung personenbezogener Dienst-
leistungen (6 CP)

– alle Angebote aus dem „Pool General Stu-
dies“ der Universität (maximal im Umfang von
18 CP)

c) Im Professionalisierungsbereich sind Module in
folgenden Bereichen zu belegen:

– Orientierungspraktikum 6 CP

– Fachdidaktik des Hauptfachs 15 CP

– Schlüsselqualifikationen 9 CP

– Erziehungswissenschaften 15 CP

(4) Die im Studienplan vorgesehenen Pflichtmodule
werden im jährlichen, die Wahlpflichtmodule teilweise
im zweijährlichen Turnus angeboten. Die einzelnen
Lehrveranstaltungen werden von der Studienkommis-
sion in der Jahresplanung des Lehrprogramms ausge-

wiesen. Darüber hinaus können auf Antrag auch wei-
tere Module und Lehrveranstaltungen von der Studi-
enkommission für die entsprechenden Prüfungsgebiete
in das Lehrprogramm aufgenommen werden.

(5) Lehrveranstaltungen werden in deutscher Spra-
che gehalten. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in folgenden
Formen erbracht werden:

1. Thesenpapier von 2 bis 3 Seiten mit Präsentation
und Diskussion in der Lehrveranstaltung,

2. Protokolle,

3. Kurzreferat,

4. Kurze schriftliche Ausarbeitung (max. 5 Seiten).

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin weitere Formen zulassen.

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet und nicht benotet. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Formen der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt
sind, kann der Prüfer eine Prüfungsform gemäß Ab-
satz 1 festlegen. Form, Frist, Dauer und Umfang der zu
erbringenden Prüfungsvorleistung legt der Veranstal-
ter zu Beginn der Lehrveranstaltung fest. 

(4) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen einmal nachgebessert und zweimal im selben Se-
mester (einschließlich der folgenden veranstaltungs-
freien Zeit) wiederholt werden. Die Wiederholung
kann auch in einer anderen Form als die der ur-
sprünglichen Leistung erfolgen. Weitere Wiederho-
lungen sind erst bei einem erneuten Besuch der Lehr-
veranstaltung möglich.

§ 4

Prüfungen

(1) Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlos-
sen. Modulprüfungen können in den folgenden For-
men durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer,

2. Präsentation von ca. 30 Minuten Dauer,

3. Klausur mit einer Dauer von 120 Minuten,

4. Hausarbeit von mindestens 20 Seiten,

5. Referat in Lehrveranstaltung mit schriftlicher
Ausarbeitung von mindestens 15 Seiten,

6. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nen Beitrag von mindestens 15 Seiten (ohne
Zeichnungen etc.), 

7. Praktikumsbericht ca. 20-25 Seiten (ohne Anla-
gen).

(2) Mindestens zwei Modulprüfungen sind in Form
einer mündlichen Prüfung, mindestens zwei als
schriftliche Hausarbeit zu erbringen.

(3) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fäl-
len auch durch eine Gruppe von maximal vier Studie-
renden angefertigt werden, wenn der Beitrag jedes
einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenz-
bar und individuell beurteilbar ist. Form und Umfang
sind mit dem Prüfer abzusprechen.
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(4) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens vier Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Da-
nach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich.
Für Referate und Hausarbeiten legt der Bachelorprü-
fungsausschuss gesonderte Anmelde- und Abgabefris-
ten fest.

(5) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, kann der Prüfer
eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. Formen
und Fristen sind den Studierenden zu Beginn des Mo-
duls bekannt zu geben. Prüfungen müssen so termi-
niert werden, dass eine abschließende Bewertung der
erstmaligen Prüfung innerhalb des letzten Modulse-
mesters sichergestellt ist.

(6) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden. Die Wiederholung kann auch in
einer anderen Form als der der ursprünglichen Leis-
tung erfolgen. Die erste Wiederholung einer nicht be-
standenen Modulprüfung soll spätestens noch in der
darauf folgenden veranstaltungsfreien Zeit ermöglicht
werden. 

§ 5

Prüfungsanforderungen der Bachelorprüfung

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zu den je-
weiligen Modulprüfungen sind für Studierende mit
dem Schwerpunkt „Familien- und Gesundheitspflege
bzw. Rehabilitationspflege“ gemäß Anlage 2 und für
Studierende mit dem Schwerpunkt „Lehre“ gemäß
Anlage 3 Prüfungsvorleistungen zu erbringen.

(2) Die Prüfungsanforderungen sind für Studierende
mit dem Schwerpunkt „Familien- und Gesundheits-
pflege bzw. Rehabilitationspflege“ in der Anlage 2
und für Studierende mit dem Schwerpunkt „Lehre“ in
der Anlage 3 aufgeführt.

§ 6

Bachelorarbeit und Kolloquium

(1) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von mindestens 150 CP insgesamt (einschließlich
Nebenfach, General Studies oder Professionalisie-
rungsbereich) voraus. 

(2) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Bachelorarbeit und Kolloquium werden mit einer
gemeinsamen Note bewertet. Dabei geht die Note der
Bachelorarbeit mit 70%, die Note des Kolloquiums mit
30% in die Note ein. Für die Bachelorarbeit ein-
schließlich Kolloquium werden 12 CP vergeben.

(3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Die Bearbeitungsfrist kann vom Prüfungs-
ausschuss bei Vorliegen gewichtiger Gründe auf An-
trag um maximal zwei Wochen verlängert werden. Bei
krankheitsbedingter „Arbeitsunfähigkeit“, die durch
die Vorlage eines ärztlichen Attests, in Zweifelsfällen
eines amtsärztlichen Attestes nachgewiesen werden
muss, wird die Bearbeitungszeit entsprechend verlän-
gert. Ihr Umfang sollte als Einzelarbeit nicht weniger
als 40 und nicht mehr als 50 Seiten (ohne Anlagen) ha-
ben. Bei einer Gruppenarbeit legt der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses den Umfang entsprechend fest.

(4) Das Kolloquium umfasst eine 10- bis 15-minütige
Präsentation der Ergebnisse der Arbeit und eine
anschließende 20- bis 30-minütige Diskussion. Das
Kolloquium wird von den beiden Gutachtern der Ba-
chelorarbeit bewertet. 

(5) Die Bachelorarbeit kann mit Genehmigung des
Prüfungsausschusses auch als Gruppenarbeit mit bis
zu drei Kandidaten erstellt werden. 

(6) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder engli-
scher Sprache angefertigt. Der Prüfungsausschuss
kann auf Antrag andere Sprachen zulassen, sofern die
Betreuung und Bewertung gewährleistet sind.

(7) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit oder ein mit „nicht ausreichend“ bewerteter
Teil einer Gruppenarbeit kann auf Antrag einmal mit
einem neuen Thema wiederholt werden. Der Antrag
ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Ergebnisses an den Prüfungsausschuss zu stellen.

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Note von Bachelorarbeit und Kolloquium macht
20% der Gesamtnote aus. 80% der Gesamtnote wer-
den aus den mit CP gewichteten Noten der Module
und Veranstaltungen gebildet.

§ 8

Zeugnis und Urkunde

Auf Grund der bestandenen Prüfung wird der aka-
demische Grad

„Bachelor of Arts“
(abgekürzt: B.A.)

verliehen.

Abschnitt 3

Regelungen für das Nebenfach Pflegewissenschaft

§ 1

Studienumfang und Studienaufbau

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Neben-
fachs Pflegewissenschaft sind insgesamt 45 Kredit-
punkte (CP) zu erwerben; 

(2) Das Studium ist in Module gegliedert. Das Ne-
benfach Pflegewissenschaft vermittelt folgende Kennt-
nisse und Fertigkeiten:

Im Pflichtbereich grundlegende Kenntnisse und
Fertigkeiten des Fachs im Umfang von 30 CP in:

– Theoretische Grundlagen (8 CP)

– Diagnostik (5 CP)

– Intervention (5 CP)

– Evaluation und Qualitätssicherung (5 CP)

– Versorgungssettings und Zielgruppen (7 CP)

Im Wahlpflichtbereich können Vertiefungen im
Umfang von 15 CP erfolgen in: 

– Naturwissenschaftlich-medizinische Grundlagen
der Pflegewissenschaft (6 CP)

– Ethik (6 CP)

– Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Pflege-
wissenschaft (6 CP)

– Pflegewissenschaft im internationalen Vergleich
(6 CP)

– Epidemiologie (6 CP)

– System und Recht der gesundheitlichen Sicherung
(9 CP)



– Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanage-
ment (12 CP)

– Grundlagen der Prävention und Gesundheitsför-
derung (6 CP)

– Gesundheitliche Risiken und Ressourcen im Le-
benslauf (10 CP)

(3) Lehrveranstaltungen werden in deutscher Spra-
che gehalten. 

§ 2

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen können in folgenden For-
men erbracht werden:

1. Thesenpapier von 2 bis 3 Seiten mit Präsentation
und Diskussion in der Lehrveranstaltung,

2. Protokolle,

3. Kurzreferat,

4. Kurze schriftliche Ausarbeitung (max. 5 Seiten).

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin weitere Formen zulassen.

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet und nicht benotet. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Formen der Prüfungsvorleistungen nicht festgelegt
sind, kann der Prüfer eine Prüfungsform gemäß
Absatz 1 festlegen. Form, Frist, Dauer und Umfang der
zu erbringenden Prüfungsvorleistung legt der Veran-
stalter zu Beginn der Lehrveranstaltung fest. 

(4) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen einmal nachgebessert und zweimal im selben Se-
mester (einschließlich der folgenden veranstaltungs-
freien Zeit) wiederholt werden. Die Wiederholung
kann auch in einer anderen Form als die der ur-
sprünglichen Leistung erfolgen. Weitere Wiederho-
lungen sind erst bei einem erneuten Besuch der Lehr-
veranstaltung möglich.

§ 3

Prüfungen

(1) Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlos-
sen. Modulprüfungen können in den folgenden For-
men durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer,

2. Präsentation von ca. 30 Minuten Dauer,

3. Klausur mit einer Dauer von 120 Minuten,

4. Hausarbeit von mindestens 20 Seiten,

5. Referat in Lehrveranstaltung mit schriftlicher
Ausarbeitung von mindestens 15 Seiten.

(2) Mindestens eine Modulprüfung ist in Form einer
mündlichen Prüfung, mindestens zwei als schriftliche
Hausarbeit zu erbringen.

(3) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fäl-
len auch durch eine Gruppe von maximal vier Studie-
renden angefertigt werden, wenn der Beitrag jedes
einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenz-
bar und individuell beurteilbar ist. Form und Umfang
sind mit dem Prüfer abzusprechen.

(4) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens vier Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Da-
nach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich.
Für Referate und Hausarbeiten legt der Bachelorprü-
fungsausschuss gesonderte Anmelde- und Abgabefris-
ten fest.

(5) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, kann der Prüfer
eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. Formen
und Fristen sind den Studierenden zu Beginn des Mo-
duls bekannt zu geben. Prüfungen müssen so termi-
niert werden, dass eine abschließende Bewertung der
erstmaligen Prüfung innerhalb des letzten Modulse-
mesters sichergestellt ist.

(6) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden. Die Wiederholung kann auch in
einer anderen Form als der der ursprünglichen Leis-
tung erfolgen. Die erste Wiederholung einer nicht be-
standenen Modulprüfung soll spätestens noch in der
darauf folgenden veranstaltungsfreien Zeit ermöglicht
werden. 

§ 4

Prüfungsanforderungen für das
Nebenfach Pflegewissenschaft

(1) Als Voraussetzung für die Zulassung zu den je-
weiligen Modulprüfungen sind gemäß Anlage 4 Prü-
fungsvorleistungen zu erbringen.

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 4
aufgeführt.

§ 5

Geltungsbereich und In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 in
Kraft und wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen veröffentlicht.

Bremen, den 19. Dezember 2005

Der Rektor der
Universität Bremen

Anlage 1: Prüfungsanforderungen Vollfach Bachelor
Pflegewissenschaft, Schwerpunkt „Klini-
sche Pflegeexpertise“ und Prüfungsanfor-
derungen General Studies im Vollfach

Anlage 2: Prüfungsanforderungen Hauptfach Ba-
chelor Pflegewissenschaft, Schwerpunkt
„Familien- und Gesundheitspflege bzw.
Rehabilitationspflege“ und Prüfungsan-
forderungen General Studies im Haupt-
fach

Anlage 3: Prüfungsanforderungen Hauptfach Ba-
chelor Pflegewissenschaft, Schwerpunkt
„Lehre“ und Prüfungsanforderungen Pro-
fessionalisierungsbereich 

Anlage 4: Prüfungsanforderungen des Nebenfachs
Pflegewissenschaft

Anlage 5: Regelungen für den Professionalisie-
rungsbereich Erziehungswissenschaft
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